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Einleitung 

Bei Erbfällen mit Auslandsberührung kann es zu einer sogenannten Nachlaß-
spaltung kommen, bei der auf einen Erbfall mehrere Rechtsordnungen neben-
einander anzuwenden sind. Ist hingegen nur eine Rechtsordnung einschlägig, 
spricht man von internationalprivatrechtlicher Nachlaßeinheit. Das deutsche 
Kollisionsrecht geht in Art. 25 Abs. 1 EGBGB von dem Grundsatz der interna-
tionalprivatrechtlichen Nachlaßeinheit aus: Maßgeblich ist das Heimatrecht des 
Erblassers. Andere Rechtsordnungen wie beispielsweise Frankreich, der anglo-
amerikanische Rechtskreis, das Recht der ehemaligen DDR sowie partiell Öster-
reich spalten den Nachlaß kollisionsrechtlich. Weist ein Erbfall Beziehungen zu 
diesen Rechtsordnungen auf, sei es, weil der Erblasser dort Vermögen hinter-
läßt, oder weil er die entsprechende Staatsangehörigkeit besitzt, so kommt es 
über Art. 4 Abs. 1 EGBGB oder Art. 3 Abs. 3 EGBGB auch aus deutscher kol-
lisionsrechtlicher Sicht zu einer Nachlaßspaltung. Ferner kann eine Nachlaß-
spaltung aufgrund besonderer staatsvertraglicher Regelung auftreten, oder 
wenn ein ausländischer Erblasser von der Rechtswahlmöglichkeit in Art. 25 
Abs. 2 EGBGB Gebrauch macht. 

Es gibt zwei Formen der Nachlaßspaltung. Klassischer Fall ist die territo-
riale Nachlaßspaltung: Entscheidendes Anknüpfungskriterium ist, ob es sich um 
unbewegliche oder bewegliche Nachlaßgegenstände handelt. Für den Immobi-
liarnachlaß gilt eine andere kollisionsrechtliche Anknüpfung als für den Mobili-
arnachlaß. Die zweite Form ist die funktionelle Nachlaßspaltung, bei der zwi-
schen den verschiedenen zeitlichen Stufen, in denen sich der Rechtsübergang 
auf die Erben vollzieht, unterschieden wird: Bevor der Nachlaß an die Erben 
verteilt wird, findet eine Nachlaßabwicklung statt, d.h. der Nachlaß wird ge-
sammelt und die Schulden beglichen. Diese Verfahrensstufen unterliegen ver-
schiedenen Rechten. Das anglo-amerikanische und das österreichische Kollisi-
onsrecht weisen sowohl Elemente der funktionellen wie der territorialen 
Nachlaßspaltung auf. 

Bei der territorialen wie der funktionellen Nachlaßspaltung entstehen ver-
schiedene Teilnachlässe, die jeweils unterschiedlichen Rechtsordnungen unter-
liegen. Die Teilnachlässe sind grundsätzlich rechtlich selbständig1. Trotzdem 

1 BGH 5.4.1968 BGHZ 50, 63, 69 f.; BGH 5.6.1957 BGHZ 24, 352, 355; BayObLG 
8.3.1995 FGPrax 1995, 114 f.; BayObLG 13.2.1995 BayObLGZ 1995, 79, 88; BayObLG 
15.2.1971 BayObLGZ 1971, 34, 47; BayObLG 27.10.1959 BayObLGZ 1959, 390, 399; 
Palandt-HELDRICH Art. 25 Rn. 9; MiinchKomm-BiRK Art. 25 Rn. 125; Staudinger-DöRNER 
Art. 25 Rn. 730 ff.; Erman-HOHLOCH Art. 25 Rn. 37. 
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sollte nicht von mehreren Nachlässen, sondern besser von Spalt- oder Teil-
nachlässen gesprochen werden, um zum Ausdruck zu bringen, daß es sich nur 
um einen Erbfall handelt. 

Jeder Teilnachlaß wird grundsätzlich unabhängig von den übrigen nach der 
jeweils maßgeblichen Rechtsordnung beurteilt. Ob ein Testament wirksam er-
richtet wurde und wie es auszulegen ist, ist für jeden Teilnachlaß gesondert zu 
prüfen. Wer kraft Gesetzes als Erbe berufen ist und wer pflichtteilsberechtigt 
ist, richtet sich nach dem jeweiligen Erbstatut. Dasselbe gilt für die Frage, wie 
die Erbschaft auf den oder die Erben übergeht und ob eine Ausschlagung mög-
lich ist. 

Da es sich nur um einen Erbfall handelt, läßt sich der Grundsatz der ge-
trennten Behandlung aller Teilnachlässe nicht konsequent durchfuhren. Schwie-
rig wird es insbesondere bei der Haftung für Nachlaßschulden: 

„Die Verwirrung (sc. bei der Nachlaßspaltung) wird insbesondere dann 
perfekt, wenn die Frage der sachlichen und persönlichen Haftung für 
Schulden eine Rolle spielt. Diese Probleme wären (...) dankbarer Gegen-
stand einer eigenen Untersuchung."2 

Bei der Zuordnung der Nachlaßschulden ergeben sich Probleme, soweit die kol-
lisionsrechtliche Bestimmung des Erbstatuts auf die Belegenheit der Aktiva ab-
stellt, die Passiva sich aber auf die Person des Erblassers beziehen3. 

Hat der Erblasser erhebliche Schulden hinterlassen, so werden die zur Erb-
schaft Berufenen fragen, wie sie die Haftung, die sie als Rechtsnachfolger trifft, 
vermeiden können. Will der Erbe die Erbschaft wegen der damit verbundenen 
Schuldenhaftung gar nicht antreten, muß er ausschlagen. Ferner werden die Er-
ben versuchen, die Haftung auf den Nachlaß zu beschränken, so daß zumindest 
ihr Eigenvermögen nicht durch die Schulden des Erblassers aufgezehrt werden 
kann. Diese Fragen stellen sich bei rein deutschen Erbfallen zwar ebenso, ge-
winnen jedoch bei den Fällen der internationalprivatrechtlichen Nachlaßspaltung 
eine besondere Bedeutung. Da auf einen Erbfall mehrere Rechtsordnungen an-
wendbar sind, gelten auch verschiedene Regeln für den Erwerb der Erbschaft, 
die Ausschlagung und die Haftungsbeschränkung. Es stellt sich die Frage, ob 
beispielsweise für jeden Teilnachlaß gesondert nach der für ihn geltenden 
Rechtsordnung ausgeschlagen werden muß und welche Gerichte zuständig sind, 
wenn gerichtliche Mitwirkungshandlungen erforderlich sind. 

Haften die Erben, so ist zu überlegen, ob alle Teilnachlässe in voller Höhe 
gesamtschuldnerisch haften oder der Gläubiger seine Forderung anteilig bei al-
len Teilnachlässen im Sinn einer Pro-rata-Haftung geltend machen muß. Erhält 
der Gläubiger von einem Teilnachlaßerben volle Befriedigung, so stellt sich die 
Frage, ob und nach welcher Rechtsordnung und in welcher Höhe der zahlende 

2 SCHEICHENBAUER ZFRV 26 (1985) 106. 
3 MünchKomm-BlRK Art. 25 Rn. 127; Staudinger-FlRSCHlNG Vorbem. zu Art. 24 - 26 Rn. 

371. 
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Teilnachlaßerbe bei den anderen Rückgriff nehmen kann, oder ob es Schulden 

gibt, die einem Teilnachlaß allein zuzuordnen sind. Diese Konstellation ähnelt 

der Rechtslage bei der Gesamtschuld im internationalen Privatrecht. 

Die Arbeit beschäftigt sich mit Fragen des deutschen internationalen Privat-

rechts, wie aus deutscher Sicht die Probleme, die sich bei der Haftung für 

Nachlaßschulden bei internationalprivatrechtlicher Nachlaßspaltung ergeben, zu 

lösen sind. Zur internationalprivatrechtlichen Nachlaßspaltung kommt es insbe-

sondere im Verhältnis zu Frankreich, Österreich, der ehemaligen D D R und dem 

gesamten anglo-amerikanischen Rechtskreis. Die Grundzüge dieser Rechtsord-

nungen im Bereich der Nachlaßabwicklung werden kurz dargestellt, jedoch 

ohne rechtsvergleichenden Anspruch. 





1. Teil 

Internationalprivatrechtliche 
Nachlaßspaltung 

Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die Frage, wann es nach deutschen kolli-
sionsrechtlichen Grundsätzen zu einer Nachlaßspaltung kommt und im Verhält-
nis zu welchen ausländischen Staaten eine territoriale oder funktionelle Nach-
laßspaltung eintritt. 

A. Anknüpfung der Rechtsnachfolge von 
Todes wegen im deutschen Kollisionsrecht 

I. Grundsatz der kollisionsrechtlichen Nachlaßeinheit 

Das deutsche internationale Erbrecht geht vom Prinzip der Nachlaßeinheit aus", 
d.h. das von den deutschen Kollisionsnormen berufene Erbstatut gilt für den ge-
samten Nachlaß. Der Nachlaß wird nicht in einzelne Teile aufgespalten. 

Das deutsche IPR verwirklicht den Grundsatz der kollisionsrechtlichen 
Nachlaßeinheit durch die einheitliche Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit 
des Erblassers, Art. 25 Abs. 1 EGBGB. Der deutsche Gesetzgeber hat sich bei 
der Neufassung des IPR zum 1.9.19865 ausdrücklich zum Grundsatz der kollisi-
onsrechtlichen Nachlaßeinheit bekannt6. 

Die kollisionsrechtliche Nachlaßeinheit wird als das internationalprivat-
rechtliche Gegenstück zur materiellrechtlichen Nachlaßeinheit verstanden7. 
Materielles Recht und Kollisionsrecht verfolgen jedoch unterschiedliche Ziele. 
Das materielle Recht soll eine sachlich gerechte Lösung für einen bestimmten 

4 BGH 26.3.1953 BGHZ 9, 151, 154 zu Art. 24 a.F.; Palandt-HELDRICH Art. 25 Rn. 1; 
KEGEL S. 758; KROPHOLLER S. 378; v. BAR II Rn. 352; Ferid/Firsching-FIRSCHING Deutsch-
land Grdz. C Rn. 32. 

5 Gesetz über das internationale Privatrecht vom 25.7.1986, BGBl. I 1142. 
6 Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 10/504 S. 75. 
7 Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 10/504 S. 75; FERID Vorschläge S. 29. 
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Lebenssachverhalt bieten, das Kollisionsrecht die auf einen Sachverhalt pas-
sende Rechtsordnung bestimmen. Deshalb ist jeweils gesondert zu prüfen, ob 
materiellrechtliche Wertungen auf das Kollisionsrecht übertragen werden kön-
nen oder nicht8. Nach dem im deutschen Erbrecht geltenden Grundsatz der Uni-
versalsukzession geht der gesamte Nachlaß ohne Einzelrechtsübertragung auf 
die Erben über9. Für alle Nachlaßgegenstände gelten dieselben Regeln. Auf kol-
lisionsrechtlicher Ebene müßte demnach eine Rechtsordnung für den gesamten 
Nachlaß gelten, um eine einheitliche Behandlung des Nachlasses zu gewährlei-
sten. Allerdings gilt der Grundsatz der kollisionsrechtlichen Nachlaßeinheit 
auch in den Fällen, in denen Art. 25 Abs. 1 EGBGB auf ein Land verweist, das 
materiellrechtlich die Universalsukzession nicht kennt. Trotz einheitlicher kolli-
sionsrechtlicher Anknüpfung kann es daher zu einer materiellrechtlichen Spal-
tung kommen10. Diese Fälle sind jedoch selten. 

Rechtspolitisch wird die kollisionsrechtliche Behandlung des Nachlasses als 
Einheit damit begründet, daß sie die Schwierigkeiten der Nachlaßspaltung ver-
meide und dadurch die Nachlaßabwicklung erleichtere". Der gesamte Nachlaß 
unterliegt grundsätzlich einem Recht. Innerhalb derselben Rechtsordnung sind 
die Rechtssätze aufeinander abgestimmt, so daß sich keine Widersprüche und 
Anpassungsprobleme ergeben12. 

Parteiinteressen sind im Familien- und Erbrecht besonders zu berücksichti-
gen. Dazu zählt das Interesse, daß jeder nach dem Recht beurteilt wird, dem er 
sich verbunden fühlt13. Erbstatut soll also die Rechtsordnung sein, der sich der 
Erblasser zugehörig fühlt. Ob dies sein Heimatrecht oder das Recht am Ort des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltes ist, mag unterschiedlich beurteilt werden. 
Beide Anknüpfungen führen jedenfalls zur Nachlaßeinheit. 

II. Abgrenzung des Erbstatuts zum Sach- und Schuldstatut 

Art. 25 Abs. 1 EGBGB regelt, welches Recht auf die „Rechtsnachfolge von 
Todes wegen" anwendbar ist. Die Reichweite dieses Begriffs muß im Wege der 
Qualifikation festgestellt werden. Qualifikation ist die Auslegung von sach-

8 RABEL RabelsZ 5 (1931) 241, 283 spricht von der Emanzipation des Kollisionsrechts vom 
Sachrecht. 

9 Eine Ausnahme dazu bildet im deutschen materiellen Recht insbesondere die Erbfolge 
nach der HöfeO sowie die Nachfolge in Gesellschaftsanteile. 

10 KEGEL S. 7 5 8 . 
11 Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 10/504 S. 75. 
12 KEGEL S. 758, 113 f., bezeichnet es als Interesse am inneren Entscheidungseinklang, 

daß das Recht, das wir anwenden, möglichst in sich geschlossen sein muß. Üblicherweise 
wird dieser Begriff jedoch nur im Rahmen der Vorfragendiskussion verwendet. 

13 KEGEL F S L e w a l d S. 2 7 4 ; KEGEL S. 109. 
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rechtsbezogenen Systembegriffen einer Kollisionsnorm und ihre Subsumtion14. 
Von der Verweisung in Art. 25 Abs. 1 EGBGB werden nicht alle Sachverhalte, 
die im Zusammenhang mit einem Erbfall stehen, erfaßt. Spezifisch erbrechtliche 
Probleme sind von solchen abzugrenzen, die nur anläßlich des Erbfalls auftreten 
und somit einem anderen Statut zuzuordnen sind. Bei der Haftung für Nachlaß-
schulden ist insbesondere die Abgrenzung zum Sach- und Schuldstatut von Be-
deutung. 

1. Abgrenzung des Erbstatuts zum Sachstatut 

Mit dem Tod einer Person gehen ihre Vermögenswerte auf den Rechtsnach-
folger über. Die Frage des dinglichen Rechtsübergangs berührt aber auch den 
Bereich des Sachenrechts. Sachstatut ist grundsätzlich die lex rei sitae. 

a) Erwerb der Erbschaft 

Obgleich dingliche Wirkungen grundsätzlich dem Sachstatut, der lex rei sitae, 
unterliegen, unterstellt die h.M. den Erbschaftserwerb dem Erbstatut15. Alle mit 
dem Erwerb der Erbschaft zusammenhängenden Fragen weisen einen spezifisch 
erbrechtlichen Bezug auf, denn dadurch wird die durch den Tod einer Person 
erforderliche Vermögensumschichtung erst vollzogen. Das Erbstatut regelt 
Annahme und Ausschlagung einschließlich der Fristen hierzu16. Dasselbe gilt für 
die Frage, in welcher Weise sich der Rechtsübergang auf den Erben vollzieht17, 
ob beispielsweise der Erbe den Nachlaß kraft Gesetzes von selbst erwirbt18 oder 
er die Erbschaft antreten muß19 oder ob sie zunächst auf einen Mittelsmann 
übergeht20. 

Nach den Grundsätzen des deutschen Kollisionsrechts wird das Sachstatut 
insoweit von dem Vermögensstatut, dem Erbstatut, überlagert. Die lex rei sitae 
weicht dem Erbstatut. Für ein in Deutschland belegenes Grundstück erkennt 
demzufolge das deutsche Recht den Eigentumswechsel aufgrund ausländischen 

14 Palandt-HELDRICH Einl. vor Art. 3 Rn. 27; MünchKomm-SoNNENBEROER Einl. Rn. 
340; FERID 4-9; v. BAR I Rn. 581; KROPHOLLER S. 98. 

15 Palandt-HELDRICH Art. 25 Rn. 10; MilnchKomm-BIRK Art. 25 Rn. 229; Staudinger-
DÖRNER Art. 25 Rn. 102; Erman-HOHLOCH Art. 25 Rn. 25; KEGEL S. 764; KROPHOLLER 
S. 383; v. BAR II Rn. 375. 

16 MfinchKomm-BIRK Art. 25 Rn. 238; Staudinger-DÖRNER Art. 25 Rn. 108. 
MünchKomm-BLRK Art. 25 Rn. 230; Staudinger-DÖRNER Art. 25 Rn. 102. 

18 So im deutschen Recht, vgl. § 1922 BGB. 
19 Zur Annahme nach italienischem Recht BayObLG 13.1.1961 BayObLGZ 1961, 4, 16; 

zur Annahme nach früherem sowjetischem Recht OLG Hamm 8.6.1973 OLGZ 1973, 388, 
393 und 394; zur österreichischen Erbserklärung BayObLG 15.2.1971 BayObLGZ 1971, 34, 
43 (daneben ist noch die hoheitliche Einantwortung erforderlich). 

20 Nach englischem Recht geht der Nachlaß auf einen vom Erblasser benannten executor, 
andernfalls zunächst auf das Gericht, dann auf den von diesem eingesetzten administrator 
über. Diese händigen den Nachlaß nach Schuldenabwicklung an die Erben aus. 
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Erbstatuts umfassend an21. Ob ausländische Rechtsordnungen anerkennen, daß 
nach deutschem Recht der Erbe den Nachlaß im Weg der Universalsukzession 
kraft Gesetzes erwirbt, § 1922 BGB, obliegt ihnen. 

b) Sachstatut 

Weichen Erbstatut und Sachstatut voneinander ab, können sich Differenzen er-
geben, wenn der lex rei sitae bestimmte Rechte, die das Erbstatut vorsieht, un-
bekannt sind. Nach dem Sachstatut richtet sich der Inhalt der dinglichen 
Rechte22. Das deutsche Recht kennt beispielsweise ein mit dinglicher Wirkung 
ausgestattetes „Vermächtnis", ein sog. Vindikationslegat nicht. Im deutschen 
Recht entfaltet ein Vermächtnis nur schuldrechtliche Wirkung. Wegen des Nu-
merus-clausus-Prinzips im deutschen Sachenrecht kann deshalb ein dingliches 
Recht an einem deutschen Grundstück nicht nach dem als Erbstatut berufenen 
ausländischen Recht beurteilt werden. Es ist eine Anpassung an die deutschen 
Rechtsformen im Weg der Umdeutung nötig. Ein ausländisches Vindikationsle-
gat mit dinglicher Wirkung ist im Inland als Damnationslegat gemäß § 2174 
BGB zu behandeln23. 

Ähnliches gilt für den Legalnießbrauch. Im belgischen Recht beispielsweise 
erhält der überlebende Ehegatte kraft Gesetzes ein Nießbrauchsrecht am Nach-
laß. Die Frage, ob bei einem belgischen Erblasser der Nießbrauch kraft Geset-
zes die in Deutschland befindlichen Nachlaßgegenstände erfaßt, ist nicht nach 
dem Erbstatut, sondern nach dem deutschen Sachstatut zu beurteilen. Das deut-
sche Sachenrecht kennt die Entstehung eines Nießbrauchs kraft Gesetzes nicht. 
Der Legalnießbrauch ist in ein Nießbrauchsvermächtnis mit rein schuldrechtli-
cher Wirkung umzudeuten2*. 

2. Abgrenzung des Erbstatuts zum Schuldstatut 

Die ganz h.M.25 unterstellt die Frage der Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten 
dem Erbstatut. Mit dem Erbfall gehen nicht nur die Nachlaßaktiva auf den oder 
die Rechtsnachfolger über, sondern auch die Passiva. Daher unterliegt die 
Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten demselben Statut, nach dem sich der 
Eintritt in die Erbenstellung richtet, also dem Erbstatut26. 

21 MilnchKomm-BlRK Art. 25 Rn. 165 a.E. 
22 MttnchKomm-BlRK Art. 25 Rn. 167; Staudinger-DöRNER Art. 25 Rn. 42. 
23 BGH 28.9.1994 NJW 1995, 58 f. zum Vindikationslegat nach kolumbianischem Recht; 

BayObLG 28.11.1974 BayObLGZ 1974, 460, 466 zum Vindikationslegat nach rumänischem 
Recht; SCHOTTEN Rn. 331. 

24 BayObLG 26.10.1995 BayObLGZ 1995, 366, 376. 
25 BGH 26.3.1953 BGHZ 9, 151, 154; Palandt-HELDRICH Art. 25 Rn. 10; Staudinger-

DöRNER Art. 25 Rn. 212; MünchKomm-BIRK Art. 25 Rn. 143, 251 ff.; KEGEL S. 765; v. BAR 
II Rn. 378. 

26 Diesen Zusammenhang begründet insbesondere FRANKENSTEIN S. 571. 
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Früher wurde teilweise auf das Domizilrecht27 oder das Personalstatut28 der 
Erben abgestellt, da nur eine ihnen bekannte Rechtsordnung ihnen Verpflich-
tungen auferlegen könne. Diese Auffassung ist heute jedoch überholt. 

Näherer Betrachtung bedarf die Frage, was alles unter den Begriff der Haf-
tung für Nachlaßverbindlichkeiten fällt. Die Erbenhaftung weist Beziehungen zu 
mehreren Sachnormgruppen auf, insbesondere zum Schuldstatut. 

a) Erbstatut 

Das Erbstatut bestimmt, wer haftet. Aus deutscher Sicht haften nur die Erben. 
Das französische Recht beispielsweise läßt jeden Gesamtnachfolger haften29. 
Anders als im deutschen Recht, wo nur der Erbe als Universalnachfolger kraft 
Gesetzes dinglich am Nachlaß berechtigt ist und der Vermächtnisnehmer nur ei-
nen schuldrechtlichen Anspruch hat, sind im französischen Recht nicht nur die 
Erben (héritiers réguliers) Gesamtnachfolger. Auch die Erb- und Erbteilsver-
mächtnisnehmer (légataires universels und légataires à titre universel), ver-
traglich eingesetzte Personen (institués contractuels) und die Sondererben, 
nicht jedoch der Stückvermächtnisnehmer, sind Gesamtnachfolger und haften 
somit grundsätzlich für die Nachlaßschulden. Deshalb ist der Begriff 
„Erbenhaftung" mißverständlich; damit ist nicht die Haftung der Erben im 
rechtstechnischen Sinn gemeint. Auch die Haftung von Vermächtnisnehmern 
wird erbrechtlich qualifiziert. 

Ferner regelt das Erbstatut, ob der Erbe persönlich unbeschränkt oder im 
Umfang auf das ererbte Vermögen beschränkt haftet, und wie diese Beschrän-
kung durchzufuhren ist30. 

Für welche Schulden der Erbe haften muß, bestimmt ebenfalls das Erbsta-
tut, da der Umfang des Nachlasses, insbesondere der Erwerb von Aktiva und 
Passiva mit und nach dem Tod des Erblassers, sich nach dem Erbstatut richtet31. 
Zu den Nachlaßverbindlichkeiten zählen aus deutscher Sicht Erblasserschulden, 
Erbfallschulden und Nachlaßabwicklungskosten. Erblasserschulden sind Ver-
bindlichkeiten, die noch zu Lebzeiten des Erblassers in seiner Person begründet 
wurden. Erbfallschulden, wie beispielsweise Pflichtteils- und Vermächtnisan-
sprüche, § 1967 Abs. 2 BGB, entstehen mit dem Tod des Erblassers, Nachlaß-

27 OLG Kiel 23.10.1884 Seufferts Archiv Bd. 40 Nr. 172; OLG Hamburg 17.12.1889 
Seufferts Archiv Bd. 45 Nr. 160; OLG Breslau 19.9.1899 NiemZ 10 (1900) 218 f.; BENTLER 
S. 110. 

28 ZLTELMANN II S. 975 f. 
29 Artt. 871, 1009, 1012, 1024 CC, vgl. FERID/SONNENBERGER 5 D 311 ff. 
30 BayObLG 2.12.1965 BayObLGZ 1965, 423, 437; OLG München 18.9.1975 IPRspr. 

1975 Nr. 23; MttnchKomm-BIRK Art. 25 Rn. 254 ff.; Staudinger-DÖRNER Art. 25 Rn. 213; 
Soergel-KEGEL Vor Art. 24 Rn. 22. 

31 MünchKomm-BlRK Art. 25 Rn. 195; Erman-HOHLOCH Art. 25 Rn. 25; KEGEL S. 762 f.; 
IPG 1979 Nr. 14 = Köln K 67/78 vom 26.7.1979 (für Beerdigungskosten); kritisch Staudin-
ger-DöRNER Art. 25 Rn. 129 ff. 
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abwicklungskosten erst nach dem Erbfall32. Die Ansprüche aus § 1963 und 
§§ 1963 und 1969 BGB oder der Erbersatzanspruch einschließlich vorzeitigem 
Erbausgleich nach §§ 1934 a - e BGB33 kommen also nur zur Anwendung, wenn 
deutsches Recht Erbstatut ist. 

b) Schuldstatut 
Das Erbstatut regelt allerdings nicht die Frage, ob beim Tod vorhandene Aktiva 
und Passiva überhaupt in den Nachlaß fallen. Diese Vorfrage ist gesondert 
anzuknüpfen. Das jeweilige Forderungsstatut ist maßgeblich für die Frage der 
Rechtsinhaberschaft sowie die Vererblichkeit34. Nach diesem Recht richtet sich, 
ob Verbindlichkeiten des Erblassers auch gegenüber dem Nachlaß geltend ge-
macht werden können. Nach altem common law waren Ansprüche aus uner-
laubter Handlung mit dem Tod des Schädigers oder des Geschädigten erlo-
schen. Erst durch eine Gesetzesnovelle im Jahre 1934 wurde festgelegt, daß 
grundsätzlich auch Deliktsansprüche vererblich sind. Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung wegen Ehrverletzung gegen den Erblasser erlöschen jedoch nach wie 
vor mit dem Tod des Schädigers35. Diese Frage würde sich auch bei deutschem 
Erbstatut nach dem englischen Deliktsstatut richten36. Daß die Dienstverpflich-
tung eines in Deutschland beschäftigten ausländischen Arbeitnehmers nach 
§613 BGB mit seinem Tod erlischt, ergibt sich aus dem deutschen Schuldsta-
tut37 unabhängig vom Erbstatut. 

Ebenso richtet sich der Inhalt der Haftung nach dem maßgeblichen Forde-
rungsstatut. Ob eine Forderung erloschen oder noch nicht fällig ist, ist keine 
spezifisch erbrechtliche Frage und untersteht daher dem Forderungsstatut38. Die 
Vorschrift des § 207 BGB, wonach die Verjährung einer Forderung in Nachlaß-
sachen nicht vor Ablauf von 6 Monaten nach dem Tod eintritt, ist also nicht 
erbrechtlich zu qualifizieren, sondern greift nur ein, wenn die Forderung deut-
schem Recht unterliegt39. § 207 BGB enthält lediglich eine erbrechtliche Vor-
frage, d.h. die Tatbestandsvoraussetzung der Annahme der Erbschaft durch den 
Erben ist nach dem Erbstatut zu beurteilen. 

3 2LANQE/KUCHINKE S. 9 3 8 ; EBENROTH RN. 1 0 9 4 f f . ; LEIPOLD RN. 5 0 7 ff.; BROX RH. 6 2 5 
ff. 

33 BGH 19.11.1985 BGHZ 96, 262, 267. 
34 BGH 10.6.1968 DNotZ 1969, 300 f.; BayObLG 2.2.1995 BayObLGZ 1995, 47, 51; KG 

7.10.1976 OLGZ 77, 457, 459; OLG Köln 22.10.1974 OLGZ 1975, 1, 4; Staudinger-DöRNER 
Art . 2 5 R n . 1 3 1 ; M ü n c h K o m m - B I R K Art . 2 5 R n . 1 9 5 ; KEGEL S. 7 6 2 f . ; v . BAR II R n . 3 8 2 ; z u 
pauschal daher BENTLER S. 111, der auf das Eibstatut abstellt. 

35 § 1 Abs. 1 Law Reform (Miscellanous Provisions) Act 1 9 3 4 ; WINFIELD & JOLOWICS-
ROGERS S. 6 8 4 ; MELLOWS S. 3 2 3 . 

36 IPG 1973 Nr. 38 = Hamburg G 37/73 vom 10.7.1973. 
37 Vgl. MünchKomm-BiRK Art. 25 Rn. 195. 
3 8 BENTLER S. 1 1 3 . 
39 Für eine verfahrensrechtliche Qualifikation wohl RGRK-WENGLER S. 693. 
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Kopp, Beate 

Probleme der Nachlaßabwicklung bei kollisionsrechtlicher Nachlaßspaltung: 
Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten 

Es muß heißen: 

auf: 

Korrigenda 

statt: neu: 

S. 23, 5. Absatz 

S. 27, 3. Absatz 

S. 143, 3. Absatz 

5. Absatz 

6. Absatz 

Fn. 618 

S. 145, 3. Absatz 

je 1/2 

Die Mutter erbt den 
gesamten Mobiliar-
nachlaß allein. 

§ 9 EGFGB 

1/6 

1/4 

DM 300 000,-

DM 150 000,-

DM 300 000,-

DM 150 000,-

§ 1371 Abs. 1 BGB 

1/4 

DM 150 000,-

zu 1/4 und 3/4 

Den Mobiliarnachlaß 
erben gem. § 1925 Abs. 2 
und 3 BGB Mutter und 
Tochter zu je 1/2. 

§§ 9 und 10 EGFGB 

1/4 

1/8 

DM 150 000,-

DM 75 000,-

DM 150 000,-

DM 75 000,-

§ 1371 Abs. 2 BGB 

1/8 

DM 75 000,-
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